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Themenfelder

• Datenquellen und Schutzguttransparenz
• Erhaltungszustand mit der Maßlatte 

„natürlicher Zustand“
• Eingriffe in die land-/forstwirtschaftliche 

Nutzungspraxis nötig?
• Ausblick
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Natura 2000 in AT
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Das Natura 2000 Schutzgut
• EU - Richtlinien und ihre Anhänge

A)Interpretation Manual of European Union Habitats (Stand IV/13)
B) Kriterien und Schwellenwerte für die nationale Vogel-, Arten- und 

Lebensraum-Schutzgut-Definition von UBA erstellt (ELLMAUER, Hrsg, 2005, Bd 1-3)

C) Standarddatenbogen zum jeweiligen Schutzgebiet 
– 98 Schutzgebiete für 95 Vogelarten
– 171 FFH-Gebiete für 173 Tierarten, 49 Pflanzenarten 

und 65 Lebensraumtypen in 2 biogeografischen Regionen
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Weitere Datenquellen
• Landes-GIS!
Natura 2000 Gebiete und Standarddatenbogen
Biotopkartierungen
GIS-Datenbestände in verschiedensten Formen abrufbar
z.B. Land Kärnten hat eigenes QGIS-Plugin entwickelt!

• Internet: u.a. Gutachten, Kartieranleitungen und -schlüssel!

• Broschüren zu Schutzgütern, Gebieten 
Bsp: 
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Schutzgut Beispiel

Alte BIOTOPKARTIERUNG Tirol 
Edellaubmischwäldchen BIOID 3515 – Gemeinde Zellberg
 1994: Keine holzwirtschaftliche Nutzung erkennbar 

➔ Pflegeempfehlung: „das Wäldchen bedarf keiner Pflege und 
sollte daher weiterhin sich selbst überlassen werden“

 Eigene Erhebung 1999: 
➢ jede Menge (auch sehr alter) Baumstümpfe erkennbar
➢ Hoher Anteil an Fichten!
➢ Daran durchwegs Schneitelungen erkennbar
➢ Boden ließ auf altes „Streurechen“ schließen
➢ Liegeplätze ließen auf das Einweiden des Viehs schließen!
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Schutzgutbegriffe

Lebens-
raumtyp

Interpretation Manual
EU-Habitats (2013)

Ellmauer/Essl, 
FFH-Lebensraumtypen 

(2005) Vorschlag

5130 Juniperus communis 
formations on heaths 

or calcareous 
grasslands

Formationen von 
Juniperus communis auf 
Kalkheiden und –rasen

Wacholder-
Formationen auf 

Heiden oder Kalkrasen

6110 Rupicolous calcareous 
or basophilic 

grasslands of the 
Alysso-Sedion albi

Lückige basiphile oder 
Kalk-Pionierrasen 

(Alysso-Sedion albi)

Kalkfels- und basiphile 
Pionierrasen des 

Alysso-Sedion albi

6150 Siliceous alpine and 
boreal grasslands

Boreo-alpines Grasland 
auf Silikatsubstraten

Alpine und boreale 
Silikatrasen

oder:  Alpiner 
Silikatrasen
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Schutzgutbegriffe

Standortsökologische Zuordnung der Lebensräume
am Beispiel des LRT 6150 „Boreo-alpines Grasland auf 

Silikatsubstraten“ besser „Alpiner Silikatrasen“
 Ellmauer/Essl 2005:

 Geologie: „Silikatgesteine, ausnahmsweise auch karbonatische Gesteine, 
wenn sie von Rohhumus überlagert sind“ 

 Boden: „…, Terra Fusca, ...“ 
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Schutzgutbegriffe
Zuordnung des Lebensraumtypes
Beispiel des LRT 6230 ? „ARTENREICHE MONTANE 

BORSTGRASRASEN“
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Erhaltungszustand
- Methode 

(Artenschutz)

Quelle: Ellmauer (Hrsg) 2005, Bd 2



THEMEN – Schutzgut – Erhaltungszustand – Nutzungspraxis – AUSBLICK    11

Erhaltungszustand „Schwarzstorch“
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Gefährdungsursachen
Beispiel „Schwarzstorch“
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Gefahr für die Nutzungspraxis - 
Beispiele?

• LRT 6520 Bergmähwiesen
 Ja: 

➔ Einschränkung der Mahden (max 2x)
➔ Beschränkung der Düngung (Nur Festmist, keine Gülle; max 35 

kg/ha/J)
• Mancherorts ist aber schon mit 35-40 kg jährlichen N-Eintrag aus der Luft 

zu rechnen, allein um Nährstoffinbalancen dies abzufedern müssten 
andere Nährstoffe ergänzt werden oder es findet eine indirekte 
Ruderalisierung statt!

• Viele Bergbetriebe haben keinen Nährstoffüberschuss, erst die 
Kombination aus N-Eintrag (und/oder die ungenügende Erschließung 
bzw. Verteilungsmöglichkeit) führt zu (örtlicher) Stickstoffflora 
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Störende Begrifflichkeiten

• Kriterienkatalog STMK hochwertige Fließgewässer: 
Wohlfahrtsfunktionsbegriff wird hier in einem 
Kontext der bloßen Erholungsfunktion genutzt und 
steht daher in einem Gegensatz zur langjährigen 
legistischen Tradition (vgl FG 75)

• Natura 2000 Handbuch: S. 75 „Kernfäule“ der 
Buche als Argument für eine vermeintliche 
Verkürzung der Umtriebszeiten bei Buche: 
da dort wo Kernfarbigkeit auftritt in der Regel 
keine Wertholzbuche erzeugt wird, sondern Brenn- 
oder Industrieholz, ist die Kernfarbigkeit allerdings 
sekundär
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Kriterien Kartieranleitung
• Eine Kartierung von Schutzgütern hat nach anerkannten und allseits 

zugänglichen Erhebungsstandards bzw. im Falle von Lebensraumtypen 
nach Kartieranleitungen oder Kartierschlüsseln zu erfolgen, die  eine 
exakte Zuweisung zu den Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie, wie sie im 
Interpretationshandbuch von EU-Habitaten beschreiben sind, erlaubt. 

• Die Anleitung enthält pro Lebensraumtyp eine Liste von typischen Arten 
(Charakterarten) des zu beschreibenden Lebensraumtypes und seiner 
Abgrenzungskriterien (z.B. Trennarten, Dominanzangaben, 
vegetationsgesellschaftliche,  bodenkundliche oder sonstige standörtliche 
Abgrenzungsmerkmale u.ä.) zu anderen, ähnlichen oder verwandten 
Lebensraumtypen – eine bloße Lebensraumtypenliste ist nicht 
ausreichend.

• Eine Kartieranleitung soll feldtauglich sein, d.h. sie soll auf die für die 
Feldarbeit notwendigen Kriterien beschränkt und in einem feldtauglichen 
Format (z.B. A5) druckbar und lesbar sein.

• Die Kartieranleitung hat die Lebensraumtypen anerkannten naturräumlichen 
Gliederungsmerkmalen (Biogeografische EU-Region, Wuchsgebiete und 
Höhenstufen, geologischen Substraten) zuzuordnen und gegebenenfalls 
Hinweise auf zwingend erforderliche Standortsmerkmale (z.B. Bodentyp 
oder –art, …) oder Nutzungstraditionen (z.B. Mähen, Weide, 
Bewässerung, …) zu enthalten.
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Kriterien Erfassung - Dokumentation
• Die Zuordnung eines Lebensraumtypes hat nach objektiven Merkmalen des 

aktuellen Zustandes der Vegetation (Dominanz der Charakterarten oder 
deren Singularität im Typ, Trennarten, charakterisierende Nutzungsart, …) 
und der (typischen oder/und zwingend notwendigen) Standortsmerkmale 
des Lebensraumes und nicht nach dem Standortspotential zu erfolgen.

•  Störungsanzeiger und –hinweise haben sich nicht auf die Differenz zwischen 
potentieller natürlicher und aktueller Vegetation eines Standortes zu 
beziehen, sondern beschreiben – bei eindeutigem Vorhandensein des 
Lebensraumtyps (in der aktuellen Vegetationsausstattung) – anhand von in 
einem überschaubaren Zeitrahmen entstandenen Merkmalen der Vegetation 
(z.B. Eutrophierungszeiger, Sukzessionszeiger, …), des Standortes (z.B. 
Erosionsmerkmale, direkte Störungen des Bodens oder der 
Vegetationsdecke, Immissionseinfluss, …), oder eindeutigen und 
lebensraumabträglichen Hinweisen zur Änderung in der Bewirtschaftung 
(Siedlungseinflüsse, Bewirtschaftungsfehler, …)

• Die Ergebnisse sind berechtigten Interessenten (Grundeigentümer, 
Bewirtschafter, …) insbesondere auch im Hinblick auf mögliche 
Konsequenzen bevorzugt zugänglich zu machen. Er ist jedenfalls zur 
bisherigen (auch aussetzenden!!) Nutzungspraxis nachweisbar zu befragen 
und es ist ihm insbesondere im Hinblick auf seine Bewirtschaftungserfahrung 
und den oft seit vielen Jahrzehnten unternommenen 
Kultivierungsanstrengungen Gelegenheit zu geben dies darzulegen 
(Anhörungsrecht).
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AUSBLICK Natura 2000

➢ Einfacherer Kartierstandard – österreichweit
➢ Selbstverständliche Daten-Zugänglichkeit und 

höhere Schutzguttransparenz für Bewirtschafter
➢ Bessere Integration in die Nutzungs- und 

Planungspraxis der Betriebe und Planer
➢ Bessere Ergebnisse für Betriebe und Biotope

DANKE ! 
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